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Regeste

Strassensanierung | Strassensanierung. Zuständigkeit des Einzelrichters (E. 1.1). Die
Beschwerdefrist ist vor geraumer Zeit abgelaufen (E. 2.1). Weder Rechtsunkenntnis noch
familiäre Verpflichtungen – jedenfalls nicht alltägliche bzw. solche "gewöhnlichen"
Umfangs wie hier – sind valable Fristwiederherstellungsgründe (E. 2.2). Bei der Abweisung
eines Fristwiederherstellungsgesuchs hinsichtlich einer Rechtsmittelfrist handelt es sich um
einen mit einem Nichteintretensentscheid vergleichbaren Endentscheid (E. 4). Abweisung
des Fristwiederherstellungsgesuchs.

Erwägungen

E. 3
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a
Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG). Eine Umtriebsentschädigung hat er nicht
beantragt und stünde ihm mangels Obsiegens auch nicht zu (§ 17 Abs. 2 VRG).

E. 4
Bei der Abweisung eines Fristwiederherstellungsgesuchs hinsichtlich einer
Rechtsmittelfrist handelt es sich um einen mit einem Nichteintretensentscheid
vergleichbaren Endentscheid, der mit dem in der Hauptsache zur Verfügung stehenden
Rechtsmittel angefochten werden kann (vgl. Plüss, § 12 N. 94).
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